
Trennen sich Ehegatten,
können sich die vielfältigs-
ten Fragen aufwerfen.

BLK (red). Sind von der Tren-
nung nicht nur Ehegatten, son-
dern auch Kinder betroffen, ist
deren Wohl vorrangig. Zunächst
ist zu klären, wo sich die Kin-
der bei der räumlichen Tren-
nung der Ehegatten aufhalten
sollen. Für diese Entscheidung
stehen mehrere Kriterien zur
Verfügung, welche jedoch
unterschiedlich gewichtet wer-
den. So stellt der Förderungs-
grundsatz darauf ab, bei wel-
chem Elternteil das Kind die
meiste Unterstützung für den
Aufbau seiner Persönlichkeit
erfahren kann. Dazu gehört
auch die Bindungstoleranz,
d.h., die Fähigkeit, das Kind
auch zum anderen Partner
gehen zu lassen. Ein weiteres
Kriterium sind die Bindungen
des Kindes, dieses Kriterium
umfasst nicht nur die Bindung
zu den Eltern, sondern auch zu
Geschwistern und andere nahe
stehende Personen. Abgestellt
wird auch auf den Kindeswil-
len, der mit zunehmendem
Alter mehr und mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Nicht zu ver-
nachlässigen ist auch der Konti-
nuitätsgrundsatz, denn mit
Trennung der Ehegatten fällt
ein wesentlicher Baustein der
Stetigkeit weg.
Mit der neuesten Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes
ist u.U. gerichtlich, gegen den

Willen eines Elternteils, auch
das Wechselmodell anzuord-
nen. Dieses besagt, dass das
Kind sich paritätisch, mithin
zeitlich zu gleichen Teilen bei
jedem Elternteil aufhält. Oft-
mals scheitert das Wechselmo-
dell schon an objektiven Gege-
benheiten, nämlich wenn Mut-
ter und Vater räumlich weit
voneinander getrennt leben.
[Unabdingbar ist auch die
Kooperationsbereitschaft und
Kommunikationsfähigkeit. Hie-
ran kann schon gezweifelt wer-
den, wenn gerichtliche Maß-
nahmen zur Klärung des Auf-
enthaltes notwendig sind.

Ist der Aufenthalt des Kindes
geklärt, so ist im Weiteren der
Umgang des Kindes mit dem
nichtaufenthaltsberechtigten
Elternteil – Ausnahme Wech-
selmodell – zu klären. Hier bie-
tet sich ein 14-tägiges
Umgangsrecht von Freitag-
nachmittag bis Sonntagabend,
wenn möglich noch ein Nach-
mittag während der Woche an.
Es gibt aber keine festen Vorga-
ben, die Eltern können sich
auch anderweitig einigen, ins-
besondere bei weiten Entfer-
nungen zwischen den Wohnor-
ten auch eine umfangreichere
Ferienregelung treffen. Diese

sind grundsätzlich zu teilen,
Gleiches gilt für Feiertage.
Eine Einigung sollte im Zuge
der Trennung auch zum Kin-
desunterhalt beigeführt werden.
Derjenige, welcher das Kind
vorrangig betreut, erfüllt seine
Unterhaltsverpflichtung durch
Betreuungsleistung. Der andere
Elternteil, welcher umgangsbe-
rechtigt ist, ist barunterhaltsver-
pflichtet. Zur Höhe des zu leis-
tenden Unterhaltes werden die
unterhaltsrechtlichen Leitlinien
herangezogen. Zur Ermittlung
des bereinigten Nettoeinkom-
mens werden verschiedene
Rechenschritte angewandt,

deren Auflistung im Einzelnen
hier nicht nachgegangen wer-
den soll.
Ein etwaiger Trennungsunter-
haltsanspruch eines Ehegatten
gegen den anderen ist zum Kin-
desunterhaltsanspruch nachran-
gig. Sollte über dem Selbstbe-
halt, der dem Unterhaltspflich-
tigen zusteht, noch ein Betrag
verbleiben, so kann sich die
Frage nach Trennungsunterhalt
stellen. Auch hier gibt es wiede-
rum mehrere Kriterien, die den
Trennungsunterhaltsanspruch
bestimmen.
Bei Auszug eines Ehegatten
stellt sich auch die Frage nach
der Teilung des Hausrates. Die-
ser ist grundsätzlich zwischen
den Ehegatten hälftig aufzutei-
len, wobei z.B. Spülmaschine
und Waschmaschine demjeni-
gen zustehen sollte, welcher die
Kinder betreut. Auch ein PKW
kann Hausrat sein, wenn er der
Führung des Haushaltes diente,
so zum Einkauf und zur Kin-
derbetreuung verwandt wurde.
Die Ehescheidung kann nach
Ablauf des Trennungsjahres
beim zuständigen Gericht ein-
gereicht werden. Für die Stel-
lung des Ehescheidungsantra-
ges bedarf es grundsätzlich nur
eines Rechtsanwaltes, soweit
keine weiteren Streitpunkte
außer der Scheidung selbst zu
klären sind. Sollten die Ehegat-
ten diesen Weg beschreiten, so
ist es ratsam, dass sie sich über
die Kosten des Rechtsanwaltes
verständigen.
Allein die Ehegatten können
den Zeitpunkt der Trennung
erklären; besteht hierüber Streit,
so muss das Gericht nach
Anhörung der Beteiligten ent-
scheiden.
Das Gericht führt von Amts
wegen den Versorgungsaus-
gleich - den Ausgleich der Ren-
tenanwartschaften - durch,
außer die Beteiligten haben die-
sen durch notariellen Vertrag
ausgeschlossen.
In einem etwaigen Ehevertrag
werden auch meist Regelungen
zum nachehelichen Unterhalt
und Zugewinnausgleich enthal-
ten sein. Sollte dies nicht der
Fall sein, so können sich die
Fragen des nachehelichen
Unterhaltsanspruches sowie
eines etwaigen Zugewinnaus-
gleiches im Scheidungsverfah-
ren stellen. Beide Themenkom-
plexe können auch nach Aus-
spruch der Ehescheidung ent-
schieden werden, beim nach-
ehelichen Ehegattenunterhalt ist
jedoch darauf zu achten, dass
keine Lücke zwischen Tren-
nungsunterhalt und nacheheli-
chem Unterhaltsanspruch ent-
steht. Der Zugewinnausgleich
lässt sich innerhalb von 3 Jah-
ren nach rechtskräftiger Ehe-
scheidung durchführen, bietet
sich jedoch im laufenden Ehe-
scheidungsverfahren eher an.
Deutlich wird, dass vielfältige
Fragen zu klären sind. Hier
empfiehlt sich, unbedingt die
Einholung eines Rates durch
den Fachanwalt für Familien-
recht. In der vorbereitenden
Beratung können viele Streit-
themen gelöst werden.
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